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Ratgeber

AHV Gehört die Hilflosen-
entschädigung dem Heim?
Meine Mutter lebt in einem Pflegeheim und ist pflegebedürftig.
Trotz der nur minimalen AHV-Rente muss sie den Pflegeheim-
aufenthalt aus eigenen Mitteln bezahlen und erhält wegen Erspar-
nissen vorderhand keine Ergänzungsleistung. Ich habe gelesen, dass

meine Mutter Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben könnte.
Die Heimleitung hat mir mitgeteilt, dass das Heim - «ohne
Anrechnung an die Pflegekosten» - eine allfällige Hilflosenentschä-
digung voll beanspruchen würde. Die Auskunft der Heimleitung ist

für mich unverständlich, da meine Mutter weiterhin die vollen Pflegetaxen aus eigenen
Mitteln bezahlen muss und die Hilflosenentschädigung so keine Entlastung bringt, sondern
nur die Einnahmen des Heimes erhöht. Was kann ich dagegen unternehmen, und wie kann
ich vermeiden, dass die BESA-Einstufung* erhöht wird, ohne dass ich dies überprüfen kann?

Dr. iur. Rudolf Tuor

1. Hilflosenentschädigung
und Möglichkeiten zur
Deckung der Heimkosten

• Hz7/7osenentsd2fldi£un£
Die Hilflosenentschädigung
ist grundsätzlich ein Beitrag
zur Deckung besonderer Pfle-

gekosten. Wie die Rente so

steht auch die Hilflosenent-
Schädigung primär den Versi-
cherten zu und ist grundsätz-
lieh weder abtretbar noch
pfändbar. Eine Drittauszah-

* BESA Bewohner/innen-Einstu-
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lung ist nur zulässig, wenn
dies zur Gewährleistung der

zweckmässigen Verwendung
nötig ist (Art. 45 AHVG; Art.
76bis AHW). Für ein Heim
sollte es grundsätzlich uner-
heblich sein, aus welchen
Quellen die Heimtaxen be-

zahlt werden.

• Gewä/rr/dstun# der Hezmtos-
ferz /rir Versicherte in beschei-

denen wirfccha/fZic/ze« Ver-

hd/tnissen

Versicherte, die ihre Heim-
kosten bei Pflegebedürftig-
keit aus Versicherungsleis-
tungen und mit eigenen Mit-
teln nicht voll bezahlen kön-
nen, haben insbesondere fol-
gende Möglichkeiten:
• zusammen mit Ergänzungs-
leistungen können die Heim-
kosten in den meisten Fällen

gedeckt werden,
• bleiben trotz Ergänzungs-
leistungen ungedeckte Kos-

ten, kann oft ein «Taxaus-

gleich» zulasten des Heimes
oder besonderer Fonds auf
unbürokratische Art gewährt
werden,
• erst, wenn keine Möglich-
keit für Taxausgleich oder an-
dere Unterstützung besteht
und volle Ergänzungsleistun-
gen bezogen werden, muss

allenfalls noch Sozialhilfe be-

ansprucht werden.

2. Gestaltung der
Heimtaxen

• Zustdndi^/ceit
Heute sind die Heimtaxen in
der Schweiz nicht einheitlich
geregelt, sondern es gelten
kantonale Vorschriften. Viele
Kantone lassen den Gemein-
den weitgehende Kompeten-
zen. Neben Gebieten mit vor-
wiegend öffentlichen Hei-
men sind in anderen Gegen-
den vor allem private Heime
anzutreffen. Dies führt denn
auch zu unterschiedlicher
Gestaltung der Heimtaxen.

Massgeblich ist im Einzel-
fall die Taxordnung des ent-
sprechenden Heimes. Sind
die Taxen öffentlicher Heime
in der Regel durch Beschluss

der zuständigen Behörden
geregelt, so können Träger
privater Heime (z.B. Vor-
stand, Verwaltungsrat) die
Taxen relativ frei festlegen.

• Eufwidc/wu# zu di//ferenzier-
fer Tflx^esta/fun^" naefz

P/7egefcedarf
Bis vor einiger Zeit waren in
öffentlichen Heimen nach
Einkommen und Vermögen
differenzierte Taxen noch ver-

breitet, was u.a. mit der frühe-
ren Regelung der Ergänzungs-
leistungen zusammenhing,
wonach anrechenbare Heim-
taxen auf den maximalen
Mietzinsabzug beschränkt
waren. Bei privaten Heimen
standen seit jeher nach Pfle-

geaufwand ausgerichtete Ta-

xen im Vordergrund.
Auf 1987 wurden die Er-

gänzungsleistungen für Ver-
sicherte in Heimen neu gere-
gelt, und 1993 wurde auch in
der AHV der Anspruch auf
Hilflosenentschädigung mitt-
leren Grades eingeführt, was

zu differenzierteren Leistun-

gen führte und bedarfs-

gerecht ausgestaltete Heim-
taxen ermöglichte.
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SMMM

Seit 1996 zahlt auch die

Krankenversicherung nach
Pflegebedarf differenzierte
Leistungen an Versicherte in
Pflegeheimen. Der individu-
elle Pflegebedarf wird meis-
tens nach dem Beurteilungs-
system BESA beurteilt, das

fünf Pflegegrade (0-4) unter-
scheidet. Die Bewertung er-

folgt periodisch und wird in
der Regel mit den Patienten
oder Angehörigen bespro-
chen.

• Gr«nciz%e bedar/sgerechter

7a*£estoZtu«£
Ein wesentliches Element der

bedarfsgerechten Tarifgestal-
tung liegt darin, dass die Taxe

im Einzelfall unabhängig von
den wirtschaftlichen Verhält-
nissen, allein aufgrund des

für die Krankenversicherung
massgebenden Pflegebedarfs,
festgelegt werden kann. Da-

bei spielt grundsätzlich keine
Rolle, wie die Heimbewoh-
nenden die Heimtaxe finan-
zieren. Dies erlaubt den Ver-

zieht auf die für die Betroffe-
nen oft belastenden und für
die Heime aufwendigen Ab-

klärungen der wirtschaftli-
chen Verhältnisse.

Taxzuschläge für Versi-
cherte mit Hilflosenentschä-
digung wären wohl nur zu

rechtfertigen, wenn die Taxe

samt Zuschlag in einem ver-
nünftigen Verhältnis zur
tatsächlich nötigen Pflege
steht (Kostenwahrheit) und

Der Ratgeber...
steht a//en Leserinnen

und Lesern der Ze/f/upe zur
Verfügung. Er /'st kosfen/os,
wenn die frage von a//ge-
meinem /nferesse /st und
d/e Antwort /'n der Ze/f/upe
pub//z/erf w/'rd. (Bei Steuer-

proh/emen wenden S/'e s/'cb

am besten an d/e Behörden
/hres Wohnortes.)

Anfragen senden an;
Ze/t/upe, Ratgeher,
Postfach, 8027 Zürich
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von Personen ohne Hilflo-
senentschädigung bei glei-
chem Pflegebedarf ein glei-
eher Zuschlag verlangt wird
(Rechtsgleichheit). Darüber
hinaus liesse sich ein An-
spruch von Heimen auf all-

fällige Hilflosenentschädi-
gungen oder entsprechende
Taxzuschläge mit einer be-

darfsgerechten Taxgestaltung
kaum vereinbaren und wäre
eher als «Relikt» aus Zeiten
mit einkommens- und ver-
mögensabhängigen Taxen zu
bezeichnen,

- denn es wäre kaum zu be-

gründen, weshalb nur gerade
Hilflosenentschädi gungen
der AHV/IV die Heimtaxe be-

einflussen sollen, nicht aber
andere Versicherungsleistun-
gen (z.B. Hilflosenentschädi-

gungen der Unfall- oder Mi-
litärversicherung, Zusatzleis-

tungen der Krankenversiche-

rung oder anderer privater
Versicherungen);
- wenn die Heimtaxe auf-

grund des Pflegebedarfs fest-

gelegt wird, fehlt ein sachli-
eher Gmnd für besondere Tax-

Zuschläge bei Bezug einer
Hilflosenentschädigung der
AHV/ IV;

- durch besondere Taxzu-
schläge für Versicherte mit
Hilflosenentschädigung der

AHV/IV müssten früher
Ergänzungsleistungen bean-

sprucht werden, was wenig
sinnvoll erscheint.

3. Stellungnahme
zu Ihren Fragen

• Die BESA-Einstufung dürfte
anhand differenzierter Krite-
rien nachvollziehbar zu be-

gründen sein, ist doch eine

objektive Beurteilung auch
für die Krankenversicherung
nötig. Die Heimleitung wird
Sie über neue BESA-Einstu-

fungen wohl gerne informie-
ren, wenn Ihre Mutter damit
einverstanden ist.
• Eine konsequente Taxge-
staltung aufgrund des Pflege-
bedarfs brächte nicht nur ad-

ministrative Erleichterungen
für die Heime, sondern
schaffte auch zusätzliche An-
reize für Versicherte, ihren
Anspruch auf Hilflosenent-
Schädigung geltend zu ma-
chen, liesse den Anspruch auf
Ergänzungsleistungen zeit-
lieh hinausschieben und So-

zialhilfe allenfalls ganz ver-
meiden. Der von Ihnen ge-
schilderte Anspruch des Hei-
mes auf die Hilflosenentschä-
digung erscheint nicht ganz
unproblematisch. Ich emp-
fehle Ihnen, die Begründung
des Anspruchs in der Taxord-

nung zu verifizieren. Sicher-
lieh ist Ihnen die Heimlei-
tung dabei behilflich.

Wie auch immer die kon-
krete Taxgestaltung erfolgt,
so muss primär die Pflege-
qualität im Heim gewährleis-
tet sein, was bei Ihrer Mutter
offenbar zutrifft. Die nötigen
Pflegekosten sind aus ver-
schiedenen Quellen zu de-
cken. Neben den eigenen
Mitteln der Versicherten, die
als 3. Säule der Altersvorsorge
in der aktiven Lebenszeit

angespart wurden, dienen
dafür primär die differenzier-
ten Versicherungsleistungen
samt Hilflosenentschädigun-
gen der AHV/IV und Ergän-
zungsleistungen.

Anspruch auf
Ergänzungsleistungen
bei Hausbesitz
Ich h/n chronisch krank und
kann mir wegen der hohen
Krankhe/Lskosten weder einen

Zahnarzt noch ein Bach oder

eine Zeitung /eisten, /ch erha/te
keine £rgänzungs/eisft/ngen (EL),

weit ich ein Haus mit einem
Steuerwert von 320000 Eran-
ken Besitze, /ch verstehe nicht,
wesha/h ein soich gebundenes

Vermögen, von dem man keine

einzige Rechnung bezah/en

kann, in die £L-ßerechnung ein-

bezogen wird. Wegen des Wertes

meines Hauses erha/te ich auch
keine Rrämienverbii/igung. Kann
ich eine Überprü/üng des EL-

Anspruches verZangen?

Die verbindliche Berechnung
des Anspruches auf Ergän-
zungsleistungen ist komplex
und kann nur von der

zuständigen EL-Stelle des

Wohnkantons vorgenom-
men werden. Wenn Sie eine

EL-Anmeldung einreichen,
haben Sie Anrecht auf eine
schriftliche Verfügung, mit
der Ihnen die Berechnung er-
läutert wird. Sind Sie mit der

Berechnung nicht einver-
standen, können Sie allen-
falls eine Beschwerde an den

zuständigen Richter einrei-

Es gibt sie weiterhin,
die konventionellen

HERREN-NACHTHEMDEN
UND -PYJAMAS
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chen, da auf EL ein Rechtsan-

Spruch besteht, wenn die ge-
setzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind.

Aufgrund Ihrer Angaben
allein kann ich einen allfälli-
gen Anspruch auf EL nicht
verbindlich beurteilen. Gerne
versuche ich jedoch, Ihnen
die Anrechnung von Wohn-
eigentum bei der EL-Berech-

nung näher zu erläutern.

• Berücksichtigung
von Vermögen bei der
EL-Berechnung

Bei den Ergänzungsleistun-
gen handelt es sich um versi-

cherungsähnliche Leistun-

gen, die - im Gegensatz zur
Rente - von den wirtschaftli-
chen Verhältnissen der Versi-
cherten abhängen. Bei der Be-

rechnung des EL-Anspruches
müssen die gesamten Ein-

Rommens- und Vermögens-
Verhältnisse der Versicherten

berücksichtigt werden. Dabei
wird bei Alleinstehenden nur
das 25000 Franken, bei Ver-

heirateten 40000 Franken
übersteigende Vermögen an-
gerechnet.

Das massgebende Vermö-

gen wird bei Personen vor
dem Rentenalter (Hinterblie-
bene, Invalide) zu einem
Fünfzehntel, bei Personen im
Rentenalter zu einem Zehntel
angerechnet; die Kantone
können die Vermögensan-
rechnung für Altersrentner
in Heimen auf einen Fünftel
erhöhen.

• Wohneigentum als Teil
des anrechenbaren
Vermögens

Um die Gleichbehandlung
der Versicherten mit Wert-

Schriften oder anderen Er-

sparnissen sicherzustellen,
muss auch Wohneigentum
angerechnet werden. Aller-
dings wird der Liegenschafts-
wert im Umfang angemesse-
ner Hypothekarschulden ver-
mindert. Hypothekarzinsen
und Liegenschaftsunterhalt
können bis zum Eigenmiet-
wert abgezogen werden. Der

Eigenmietwert wird zwar als

Einnahme angerechnet, kann
jedoch bis zum höchstzuläs-
sigen Mietzinsabzug als Aus-

gäbe berücksichtigt werden.
Zudem bleibt bei der Anrech-

nung von Wohneigentum
ein zusätzlicher Freibetrag
von 75000 Franken unbe-
rücksichtigt, der von den
Kantonen höchstens verdop-
pelt werden kann.

• Einsatz von
Wohneigentum zur
Deckung des Lebensbedarfs

Wohneigentum soll bei Be-

darf ebenso wie andere Ver-

mögenswerte (Wertschriften,
Sparheft usw.) zur Deckung
des Lebensbedarfs im Alter
dienen. Zwar handelt es sich

dabei, wie Sie richtig schrei-

ben, um «gebundenes Vermö-

gen». Wohneigentum kann je-
doch durch schrittweise
Erhöhung der hypothekari-
sehen Belastung zur Deckung
des Lebensbedarfs in ähnli-
eher Weise beigezogen wer-
den, wie dies durch Verkauf

von Wertschriften oder Ver-

Wendung von Sparkapital ge-
schieht. Anderseits sind da-

mit der oben beschriebene
Abzug von Hypothekarschul-
den beim Vermögen und der

Abzug von Hypothekarzinsen
und Unterhaltskosten beim
Einkommen gerechtfertigt.

Je mehr Sie Ihre Liegen-
schaft belasten müssen, desto

geringer wird die Anrech-

nung im Rahmen der EL-Be-

rechnung. Dies führt dazu,
dass ein vorerst geringer EL-

Anspruch parallel zur zuneh-
menden hypothekarischen

Belastung ansteigen wird. Da-

mit können auch Sie sich
einen angemessenen Lebens-
abend leisten. Insbesondere
sollten Sie aus finanziellen
Gründen weder auf eine Ta-

geszeitung noch auf eine not-
wendige Zahnbehandlung
verzichten, könnte doch
unnötiges Zuwarten die Kos-

ten einer späteren Zahnbe-

handlung stark in die Höhe
treiben.

Sie haben sich im aktiven
Alter genügend finanzielle
Reserven für einen angemes-
senen Lebensabend geschah
fen. Auch wenn im gegen-
wärtigen Zeitpunkt ein EL-

Anspruch eher unwahr-
scheinlich erscheint, hoffe
ich dennoch, Ihnen aufge-
zeigt zu haben, wie Sie Ihre
Liegenschaft für den Lebens-

unterhalt einsetzen können.
In absehbarer Zeit dürften
auch Sie auf einen zuneh-
menden «Zustupf» aus Ergän-
zungsleistungen und Prämi-

enverbilligung hoffen kön-
nen.

Dr. zur. jRudoZf Tuor

Recht
Unterstützungspflicht
Sind wir verpachtet, unser Er-

spnrtes pzïr dze FumZZie unseres

Sohnes herzugehen? Weder un-

ser Sohn noch die Schwieger-
tochter konnten /'e spuren und
verbrauchten immer ai/es.

Eltern sind gegenüber Kin-
dern und Enkeln grundsätz-
lieh unterstützungspflichtig,
ebenso wie Kinder und Enkel

gegenüber den Eltern bzw.
Grosseltern unterstützungs-
pflichtig sind. Anspruch auf

Unterstützung hat, wer ohne
diesen Beistand in Not ge-
riete. Der Unterstützungs-
berechtigte hat Anspruch auf
das, was zu seinem Lebens-
unterhalt wie z.B. Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztli-
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Pro Natura® Bettsysteme sind durchwegs aus Naturmaterialien herge-

stellt, völlig metallfrei und geprüft schadstofffrei. Dank durchdachtem

Aufbau individuell anpassbar. Sämtliche Pro Natura®-Systeme können

auch in bestehende Betten eingebaut werden. Wir freuen uns, Sie bei

einem unverbindlichen Probeliegen beraten zu dürfen.

Gerne senden wir Ihnen die Adresse Ihres ProJVatura'-Schlafberaters
und unsere Naturschlaffibel:
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